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Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 141-1 „Entwicklungsbe-
reich Krampnitz – Klinkerhöfe Süd“ wird aufgrund von Änderun-
gen in einigen Teilbereichen gemäß § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs. 3 
Baugesetzbuch (BauGB) erneut öffentlich ausgelegt.

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 141-1 
umfasst das Gebiet in den folgenden Grenzen:

im Norden durch die nördliche Grenze der Grundstücke der 
Bestandsgebäude K29, K28, K27 und K25 inklusi-
ve der Planstraße O, die westliche Straßenbegren-
zungslinie der Planstraße S sowie die nördliche 
Straßenbegrenzungslinie der Planstraße 2 bis zur 
östlichen Grenze des Grundstücks des Bestand-
gebäudes K17,

im Osten durch die östliche Grenze des Grundstücks des 
Bestandsgebäudes K17, die nordöstliche und öst-
liche Grenze des Grundstücks mit den Bestands-
gebäuden B1 nordöstlich der Planstraße 9 (Berg-
straße),

im Süden durch die Planstraße 9 (Bergstraße) sowie die süd-
liche Straßenbegrenzungslinie der Ketziner Straße 
bis zur Ketziner / Gellertstraße,

im Westen durch den Einmündungsbereich der Ketziner Stra-
ße in die Ketziner / Gellertstraße, die nördliche 
Straßenbegrenzungslinie der Ketziner / Gellertstra-
ße sowie die westliche Grenze des Grundstücks 
des Bestandsgebäudes K29.

Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 13, 14, 18, 20 tlw., 21 
tlw., 51 tlw., 110 tlw., 113 tlw., 119, 126 tlw., 127 tlw., 130 tlw., 
131 tlw., 135 tlw. der Flur 5, Gemarkung Potsdam. Der Gel-
tungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 15,7 ha. Die Lage 
des Plangebiets ist im beigefügten Kartenausschnitt dargestellt.

Ziel der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für eine zielgerichtete und geordnete städte-
bauliche Entwicklung des südöstlichen zentralen Bereichs im 
Entwicklungsbereich Krampnitz mit den denkmalgeschützten 
Klinkerhöfen zu einem attraktiven Quartier mit Wohnen, Dienst-
leistungen und gewerblichen Nutzungen, Handel, sozialer Infra-
struktur sowie entsprechenden Grün- und Freiflächen. Vorge-
sehen sind Allgemeine Wohngebiete gemäß § 4 BauNVO, ein 
Urbanes Gebiet gemäß § 6a BauNVO und eine Fläche für den 
Gemeinbedarf sowie Flächen für Versorgungsanlagen und die 
erforderlichen öffentlichen Verkehrsflächen. In dem Bebauungs-
plan werden Aussagen zu den Auswirkungen der Planung auf 
den Natur-, Umwelt- und Artenschutz getroffen.

Amtliche Bekanntmachung

Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung 
Erneute öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs Nr. 141-1 

„Entwicklungsbereich Krampnitz – Klinkerhöfe Süd“ 
der Landeshauptstadt Potsdam
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Die Änderungen der Planung betreffen bei gleichbleibenden 
Planungszielen insbesondere folgende Punkte:
– Konkretisierung und Aktualisierung zur Abgrenzung der öf-

fentlichen Verkehrsflächen
– Festsetzungen einer Versorgungsfläche nach § 9 Abs. 1 Nr. 

12 BauGB für eine Gasdruckregelstation und ein Misch-
wasserpumpwerk

– Festsetzung von Bäumen zum Erhalt
– Konkretisierung, Anpassung, Ergänzung der textlichen 

Festsetzungen

Erneut öffentlich ausgelegt wird der Entwurf des Bebauungs-
plans Nr. 141-1 mit der dazugehörigen Begründung. Weiterer 
Bestandteil der ausliegenden Unterlagen sind auch die wesent-
lichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnah-
men und Dokumente. Diese umfassen den Umweltbericht als 
Bestandteil der Begründung, die vorliegenden floristisch-fau-
nistischen Untersuchungen sowie bisher zu Umweltthemen 
abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit (Bürger), der 
Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange.

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar:

1. Zu Natura-2000-Gebieten
 Im Umweltbericht, in den Fachbeiträgen und in den fach-

behördlichen sowie sonstigen Stellungnahmen liegen Infor-
mationen zu Natura 2000-Gebieten zu folgenden Themen 
vor: 
– zur Lage des FFH- und SPA-Gebietes „Döberitzer 

Heide“ im Verhältnis zum Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans Nr. 141-1,

– zu den für ihre Erhaltungsziele maßgeblichen Bestand-
teile der benachbarten Natura 2000-Gebiete (FFH-Ge-
biete „Döberitzer Heide“ und „Sacrower See und Kö-
nigswald“),

– zur Prüfung möglicher planungsbedingter Auswirkun-
gen sowie zu Maßnahmen und Erfordernissen als Prä-
missen der Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung.

• Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung für den Entwick-
lungsbereich Krampnitz – Prüfung der Vereinbarkeit 
des geplanten Städtebaus mit den Erhaltungszielen 
der umgebenden Natura 2000-Gebiete, Fugmann Ja-
notta Partner, Berlin, 17.12.2021

2. Zu den Schutzgütern Fläche und Boden
 Im Umweltbericht, in den Fachbeiträgen und in den fach-

behördlichen sowie sonstigen Stellungnahmen liegen Infor-
mationen zu den Schutzgütern Fläche und Boden zu fol-
genden Themen vor: 
– zu den geplanten Baugebieten im Geltungsbereich des 

Bebauungsplans Nr. 141-1,
– zu den Bodeneigenschaften (Versickerungsfähigkeit) 

im Geltungsbereich,
– zu schädlichen Bodenveränderungen im Geltungsbe-

reich einschließlich des Umfangs an vorhandenen und 
planerisch ermöglichten Bodenversiegelungen,

– zur Reduzierung des Flächenverbrauchs und der Ab-
fallvermeidung durch Wiedernutzung der historischen 
Kasernenbauten,

– zu Maßnahmen des Bodenschutzes, einschließlich 
Maßnahmen zur Beseitigung von Bodenkontaminatio-
nen und zur Verringerung und zum Ausgleich der Ver-
siegelungen im Geltungsbereich.

• Entwicklungsbereich Krampnitz Potsdam – Zusam-
menfassung zur Beurteilung der Versickerungsverhält-
nisse Baugrunduntersuchung, Brandenburger Bau-
grundingenieure und Geotechniker (BBiG), Potsdam, 
15.11.2018

3. Zum Schutzgut Wasser
 Im Umweltbericht, in den Fachbeiträgen und in den fachbe-

hördlichen sowie sonstigen Stellungnahmen liegen Informa-
tionen zum Schutzgut Wasser zu folgenden Themen vor: 
– zur Grundwasserbeschaffenheit, Verschmutzungsge-

fahr des Grundwassers und zur Grundwasserneubil-
dung,

– zu einem den Änderungsbereich beeinflussenden 
Grundwasserschaden einschließlich Gefährdungsab-
schätzung,

– zu benachbarten Oberflächengewässern (Fahrländer 
See und Krampnitzsee),

– zum Hochwasserrisiko,
– zur Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung 

sowie zu Versickerungsmöglichkeiten und entspre-
chenden Maßnahmen.

• Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) für den 
Entwicklungsbereich Krampnitz – Prüfung der Verein-
barkeit des geplanten Städtebaus mit den Bewirtschaf-
tungszielen des Wasserhaushaltsgesetzes für Ober-
flächen- und Grundwasserkörper, Fugmann Janotta 
Partner, Berlin, 17.02.2022

• Zuarbeit zum Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL) für den Entwicklungsbereich Krampnitz, biota 
– Institut ökologische Forschung und Planung GmbH, 
Bützow, 08.06.2020 (Anlage zum Fachbeitrag WRRL)

• Erschließung des Entwicklungsbereiches Krampnitz, 
Regenwasser-Netzkonzeption, vorläufiger Schlussbe-
richt, arge Erschließungsplanung KRAMPNITZ, Pots-
dam, 16.08.2019

• Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt zum Be-
bauungsplan Nr. 141-1 vom 14.06.2018

4. Zu den Schutzgütern Klima/ Luft/ Lufthygiene/ Licht / Lärm
 Im Umweltbericht, in den Fachbeiträgen und in den fach-

behördlichen Stellungnahmen liegen Informationen zum 
Schutzgut Klima/Luft zu folgenden Themen vor: 
– zur klimaökologischen Situation im Änderungsbereich 

und zu den Klimafunktionen der angrenzenden Freiflä-
chen,

– zu den mikroklimatischen und lufthygienischen Auswir-
kungen der Planung,

– zu klimawirksamen Anpassungsmaßnahmen.

5. Zum Schutzgut Mensch, Bevölkerung, menschliche Ge-
sundheit und Erholung

 Im Umweltbericht, in den Fachbeiträgen und in den fachbe-
hördlichen sowie sonstigen Stellungnahmen liegen Informa-
tionen zum Schutzgut Mensch zu folgenden Themen vor:
– zur geplanten Bevölkerungsentwicklung am Wohn-

standort Kaserne Krampnitz,
– zur Anfälligkeit des Änderungsbereichs für schwere 

Unfälle und Katastrophen,
– zum Umgang mit schädlichen Bodenveränderungen 

und Grundwasserbelastungen,
– zu Lärmbelastungen der geplanten Wohnbauflächen 

durch Verkehrslärm und Schießlärm vom benachbar-
ten Standortübungsplatz der Bundeswehr sowie zu 
Schallschutzmaßnahmen,

– zur klimatischen und lufthygienischen Belastung der 
geplanten Wohnquartiere und zu Maßnahmen der Ver-
meidung und Reduzierung nachteiliger Auswirkungen,

– zum Erholungswert und zur Zugänglichkeit der Land-
schaft sowie zur wohnungsnahen Freiraumversorgung, 
einschließlich der entsprechenden Maßnahmen und 
Erfordernisse innerhalb und außerhalb des Änderungs-
bereichs.
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• Schalltechnische Untersuchung „Entwicklungsbereich 
Krampnitz“ – 2. Überarbeitung, KSZ Ingenieurbüro 
GmbH, Berlin, 02. März 2020

• Ergänzung zur Schalltechnische Untersuchung „Ent-
wicklungsbereich Krampnitz“ – 2. Überarbeitung, KSZ 
Ingenieurbüro GmbH, Berlin, 03. Mai 2021 

• Vorinformation Ergebnisse Messung von Schießgeräu-
schen, Überwachungsmessungen der Bundeswehr, 
KSZ Ingenieurbüro GmbH, Berlin, 23. April 2018

• Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt zum Be-
bauungsplan Nr. 141-1 vom 14.06.2018

6. Zu den Schutzgütern Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt
 Im Umweltbericht, den Fachbeiträgen und in den fachbe-

hördlichen sowie sonstigen Stellungnahmen liegen Informa-
tionen zum Schutzgut Pflanzen zu folgenden Themen vor: 
– zu den Habitatstrukturen im Änderungsbereich und zu 

den planungsrelevanten Tierartengruppen (Brutvögel, 
Fledermäuse, Reptilien, Amphibien, Heuschrecken, Li-
bellen, Tagfalter, xylobionte Käferarten (Heldbock und 
Eremit), Waldameisen) und deren Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten,

– zum Vegetationsbestand, einschließlich Wald, Einzel-
bäumen und Alleen sowie zur Vegetationsentwicklung,

– zu den vorkommenden Biotoptypen,
– zur Entwicklung der Biodiversität und des Biotopwer-

tes im Änderungsbereich durch bau-, anlagen- und be-
triebsbedingte Einflüsse,

– zu Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verrin-
gerung und zum Ausgleich nachteiliger schutzgutbe-
zogener Umweltauswirkungen, einschließlich solcher 
Maßnahmen außerhalb des Änderungsbereiches.

• Entwicklungsbereich Krampnitz – Leben im Potsda-
mer Seenland – Biotopkartierung, Natur+Text GmbH, 
Rangsdorf, November 2014, ergänzt 2016 und 2019

• Die Avifauna des Entwicklungsbereichs ehemalige Ka-
serne Krampnitz der Stadt Potsdam im Jahr 2019, Jens 
Scharon, Berlin, September 2019, ergänzt Januar 2020

• Faunistische Standortuntersuchung zur Fledermaus-
fauna im Bereich der „ehemaligen Kaserne“ in Kram-
pnitz 2019, Tobias Teige, Berlin, 25. Oktober 2019

• Artenschutzrechtliches Ersatzkonzept Fledermäuse 
für den gesamten Entwicklungsbereich Krampnitz, 
ANUVA Stadt- und Umweltplanung GmbH, Nürnberg, 
25.08.2020, zuletzt aktualisiert 07.09.2020

• Die Lurche Amphibia und Kriechtiere Reptilia im Ent-
wicklungsbereich ehemalige Kaserne Krampnitz der 
Stadt Potsdam, Jens Scharon, Berlin, September 
2014

• Erfassung der Amphibien im Entwicklungsbereich der 
ehemaligen Kaserne Krampnitz der Stadt Potsdam im 
Jahr 2019, Jens Scharon, Berlin, September 2019

• Überprüfung von drei Teilflächen bezüglich des Vorkom-
mens der streng geschützten Zauneidechse Lacerta 
agilis 2019 sowie Ergebnisse laufender Umsetzungs-
maßnahmen auf dem Gelände der Kaserne Krampnitz 
in Potsdam, Jens Scharon, Berlin, 14.01.2020 

• Artenschutzfachliche Untersuchung zum Vorkommen 
der xylobionten Käferarten Cerambyx cerdo und Os-
moderma eremita im Entwicklungsgebiet Krampnitz 
(Potsdam), Dr. Ingo Scheffler, Potsdam, 1. Juli 2019

• Heuschrecken, Tagfalter, Libellen – Faunistische Kartie-
rungen 2014, BIOM, Jarmshagen, 24. Oktober 2014

• Entwicklung des ehemaligen Kasernengeländes in 
Potsdam Krampnitz Kartierung geschützter Waldamei-
sen (Formica spec.), Nagola Re GmbH, Jänschwalde, 
17.10.2019

• Ausgleichskonzeption zum Artenschutz – Deponie 
Golm, Fugmann Janotta Partner mit Jens Scharon, 
Berlin, Dezember 2018

• Ausgleichskonzept zum Artenschutz – Deponie Golm, 
Ergänzung Heidelerche, Anlage zum Ausgleichskon-
zept – Deponie Golm, Fugmann Janotta Partner, Berlin, 
März 2021

• Artenschutzrechtliche Eingriffsfolgenabschätzung Ent-
wicklungsbereich Krampnitz – Ermittlung des Aus-
gleichserfordernisses für besonders und streng ge-
schützte Arten auf dem ehemaligen Kasernenstandort 
Krampnitz (Potsdam), Neufassung, Fugmann Janotta 
Partner, Berlin, Dezember 2021

• Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung für den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans Nr. 141-1 „Entwicklungs-
bereich Krampnitz – Klinkerhöfe Süd“, März 2022

• Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde, Lan-
deshauptstadt Potsdam zum Bebauungsplan Nr. 141-
1 vom 11.06.2018

• Stellungnahme des Landesbüros der anerkannten Na-
turschutzverbände unter anderem zum Bebauungs-
plan Nr. 141-1 vom 13.06.2018

7. Zum Schutzgut Orts- und Landschaftsbild
 Im Umweltbericht, in den Fachbeiträgen und in den fach-

behördlichen sowie sonstigen Stellungnahmen liegen Infor-
mationen zum Schutzgut Landschaft zu folgenden Themen 
vor: 
– zum bestehenden Orts- und Landschaftsbild, ein-

schließlich zu bestehenden Beeinträchtigungen, sowie 
zu den voraussichtlichen Auswirkungen der Planung,

– zu Maßnahmen der Erhaltung orts-/ landschaftsbild-
prägender Gehölze und der randlichen Eingrünung der 
Bauflächen sowie zu anderen gestalterischen Maßnah-
men.

• Bewertung des Landschaftsbildes im Geltungsbereich 
des Bebauungsplans Nr. 141-1 „Entwicklungsbereich 
Krampnitz – Klinkerhöfe Süd“, März 2022

8. Zum Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter
 Im Umweltbericht, in den Fachbeiträgen und in den fach-

behördlichen sowie sonstigen Stellungnahmen liegen Infor-
mationen zum Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter zu 
folgenden Themen vor: 
– zu den bekannten Bau- und Bodendenkmalen und zu 

den planungsbedingten Auswirkungen auf die Schutz-
gegenstände,

– zu Maßnahmen und Erfordernissen des Denkmal-
schutzes, einschließlich des denkmalrechtlichen Um-
gebungsschutzes,

– zum Sachgut Wald, einschließlich Angaben zur forst-
wirtschaftlichen Bedeutung der Bestände im Ände-
rungsbereich und zum erforderlichen Waldausgleich.

• Umweltverträglichkeitsprüfung Waldumwandlung im 
Entwicklungsbereich Krampnitz, Fugmann Janotta 
Partner, Berlin, Juni 2021

• Forstrechtliche Genehmigung zur dauerhaften Um-
wandlung von Wald in eine andere Nutzungsart gemäß 
§ 8 LWaldG, Bescheid LFB 15.02.-7020-5/36/18/Kra/
Fal vom Landesbetrieb Forst Brandenburg, Oberförs-
terei Potsdam vom 16.04.2019 für die Bebauungsplä-
ne Nr. 141-1, Nr. 141-4 und Nr. 141-5A

• Stellungnahme des Brandenburgischen Landesamtes 
für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuse-
um, Abt. Bau- und Kunstdenkmalpflege zum Bebau-
ungsplan Nr. 141-1 vom 08.06.2018
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• Stellungnahme des Brandenburgischen Landesamtes 
für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmu-
seum, Abt. Bodendenkmalpflege / Archäologisches 
Landesmuseum zum Bebauungsplan Nr. 141-1 vom 
15.05.2018

• Stellungnahme des Bereichs Untere Denkmalschutz-
behörde, Landeshauptstadt Potsdam zum Bebau-
ungsplan Nr. 141-1 vom 13.06.2018

• Stellungnahme des Landesbetriebs Forst Brandenburg 
zum Bebauungsplan Nr. 141-1 vom 06.08.2018

9. Zum Wirkungsgefüge zwischen den Schutzgütern
 Im Umweltbericht, in den Fachbeiträgen und in den fach-

behördlichen sowie sonstigen Stellungnahmen finden sich 
Informationen zum Wirkungsgefüge zwischen den Schutz-
gütern bezüglich folgender Themen:
– zu den wesentlichen Verlagerungseffekten zwischen 

den Schutzgütern,
– zu den voraussichtlichen umweltbezogenen Auswir-

kungen durch die über den Änderungsbereich hinaus-
reichende Gesamtentwicklung der Kaserne Krampnitz, 
insbesondere Auswirkungen durch die verkehrliche Er-
schließung.

10. Zum Städtebau und Verkehr
 In der Begründung, im Umweltbericht und in den Fachbei-

trägen finden sich Informationen zu den Themen Städtebau 
und Verkehr. Dazu liegen die folgenden Fachgutachten vor: 
• STADTQUARTIER POTSDAM-KRAMPNITZ – städte-

baulich-landschaftsplanerische Masterplanung, Mach-
leidt Städtebau + Stadtplanung, SINAI Gesellschaft 
von Landschaftsarchitekten mbH, SHP Ingenieure, 
winkelmüller.architekten, p.a. performative-architektur, 
Berlin, April 2019

• Verkehrswirkungsanalyse für den Entwicklungsbereich 
Krampnitz in Potsdam, brenner BERNARD ingenieure 
GmbH, Berlin, 02.06.2020

• Lufthygienische Untersuchung zu den Veränderungen 
der Luftschadstoffbelastungen für den Entwicklungs-
bereich Krampnitz, Hoffmann-Leichter Ingenieurgesell-
schaft mbH, Berlin, 25.02.2021

• Geplante Erschließung des Entwicklungsgebietes 
Krampnitz im Busvorlauf, Landeshauptstadt Potsdam, 
Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft 
und Umwelt, Potsdam, 11.05.2021

• Geplante Erschließung des Entwicklungsgebietes 
Krampnitz durch den Radverkehr, Landeshauptstadt 
Potsdam, Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bauen, 
Wirtschaft und Umwelt, Potsdam, 11.05.2021

• Verkehrsplanung ÖPNV Angebotskonzept  Krampnitz, 
ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH, Potsdam, 
20.09.2020

• Krampnitz – Busvorlaufbetrieb Leistungsfähigkeitsbe-
trachtung Straßennetz, W&K Ingenieurgesellschaft für 
Verkehr und Infrastruktur mbH, Potsdam, 14.04.2021

• Sicherstellung einer attraktiven Anbindung des Ent-
wicklungsgebietes Krampnitz im Rahmen des Busvor-
laufbetriebes, Schreiben der ViP Verkehrsbetrieb Pots-
dam GmbH an die Landeshauptstadt Potsdam vom 
07.05.2021

Die erneute öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebau-
ungsplans Nr. 141-1 „Entwicklungsbereich Krampnitz – Klinker-
höfe Süd“ mit der Begründung einschließlich Umweltbericht und 
den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen findet gemäß 
§ 3 Abs. 2 in Verbindung mit § 4a Abs. 3 Sätze 1 bis 3 BauGB 
statt:

vom 25.04. bis einschließlich 27.05.2022

Nach § 3 Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) kann die öf-
fentliche Auslegung durch eine Veröffentlichung im Internet er-
setzt werden. 
Die Unterlagen, die Gegenstand der öffentlichen Auslegung 
sind, können während des o. g. Zeitraums unter
http://www.potsdam.de/beteiligung sowie unter
http://blp.brandenburg.de eingesehen werden.

Als zusätzliches Informationsangebot können die Unterlagen bei 
der Landeshauptstadt Potsdam, Hegelallee 6-10, Haus 1 nach 
Anmeldung eingesehen werden.

Die Möglichkeit der Einsichtnahme, der konkreten räumlichen 
Bedingungen und etwaigen persönlichen Rücksprachen für die 
öffentliche Auslegung des vorliegenden Plans sind abhängig 
vom weiteren Verlauf der Pandemie und der Infektionszahlen. 
Die Einzelheiten werden auf Nachfrage telefonisch oder per Mail 
mitgeteilt.

Informationen: Frau Kunert  Tel.: 0331 289-3249
  Frau Jahn  Tel.: 0331 289-2530

  Bereich Stadtraum Nord
  stadtraum-nord@rathaus.potsdam.de
  dienstags 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 
  13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
  (außerhalb dieser Zeiten nur nach
  telefonischer Vereinbarung)

Abhängig von der Infektionslage in Potsdam gelten auch für eine 
Einsichtnahme vor Ort bestimmte Regelungen für den Aufent-
halt im öffentlichen Raum und für das Betreten von Verwaltungs-
gebäuden (Hygiene- und Abstandsregelungen, Tragepflichten 
eines Mund-Nasen-Schutzes). Dazu zählen die Maßgaben der 
geltenden SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung des Landes 
Brandenburg sowie geltende Allgemeinverfügungen der Lan-
deshauptstadt Potsdam.

Es wird aber darum gebeten, die Möglichkeit der Einsichtnahme 
über das Internet auf der Seite der Landeshauptstadt oder der 
Seite des Landesportals (siehe oben) zu nutzen und von einem 
persönlichen Besuch abzusehen. Nachfragen sind auch telefo-
nisch und per E-Mail möglich.

Es werden gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 in Verbindung 
mit § 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB folgende Hinweise gegeben:

Die der Planung zugrundeliegenden DIN-Vorschriften und/oder 
das Farbspektrum können bei der Landeshauptstadt Potsdam 
im Fachbereich Stadtplanung, Hegelallee 6-10 Haus 1, 14467 
Potsdam, während der Dienststunden eingesehen werden.

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgege-
ben werden, soweit sie sich auf die Änderungen des Bebau-
ungsplanentwurfs beziehen. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 
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Es wird darum gebeten, Stellungnahmen ausschließlich auf 
dem schriftlichen Weg postalisch (Landeshauptstadt Pots-
dam, Friedrich-Ebert-Straße 79/81, 14469 Potsdam) oder per 
Mail (stadtraum-nord@rathaus.potsdam.de) oder per Fax (0331 
289-842581) einzureichen.

Hinweise zum Datenschutz: Im Rahmen der Beteiligung wer-
den personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet. Die 
Datenverarbeitung erfolgt auf der rechtlichen Grundlage des § 3 
BauGB in Verbindung mit Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe e DSGVO 
und § 5 Abs. 1 BbgDSG. Die Daten werden benötigt, um den 
Umfang Ihrer Betroffenheit oder Ihr sonstiges Interesse hinsicht-
lich des Bauleitplanverfahrens beurteilen zu können. Die Daten 
werden darüber hinaus verwendet, um Sie über das Ergeb-
nis der Prüfung und dessen Berücksichtigung zu informieren. 

Es besteht die Möglichkeit, eine Stellungnahme ohne die An-
gaben personenbezogener Daten abzugeben. In diesem Fall 
kann jedoch keine Mitteilung an Sie erfolgen. Alle vollständigen 
Informationen über die Datenverarbeitung im Rahmen der Be-
teiligung der Öffentlichkeit gemäß Artikel 13 und 14 der Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) finden Sie unter
https://www.potsdam.de/kategorie/beteiligung-der-bauleitplanung.

Potsdam, den 30. März 2022

Mike Schubert
Oberbürgermeister
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Amtliche Bekanntmachung

Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung 
Erneute öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs  

Nr. 141-4 „Entwicklungsbereich Krampnitz – Klinkerhöfe Ost“ 
der Landeshauptstadt Potsdam

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 141-4 „Entwicklungsbe-
reich Krampnitz – Klinkerhöfe Ost“ wird aufgrund von Änderun-
gen in einigen Teilbereichen gemäß § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs. 3 
Baugesetzbuch (BauGB) erneut öffentlich ausgelegt. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 141-4 
umfasst das Gebiet in den folgenden Grenzen:

im Norden durch die nördliche Grenze der Grundstücke der 
Bestandsgebäude K1 (Fähnrichsheim) und K2 
(Unterkunftsgebäude),

im Osten durch die östliche Grenze des Grundstücks für das 
Bestandsgebäude K1 (Fähnrichsheim) sowie de-
ren Verlängerung bis nach Süden bis zur östlichen 
Grenze des Grundstücks des Bestandsgebäudes 
K32 (Offizierskasino), mit Ausnahme der geplanten 
Auskragung der öffentlichen Grünfläche östlich 
des Bestandsgebäudes K11 (Offizierswohnheim) 
im Flurstück 212, der Gemarkung Fahrland, Flur 5 
in 45 m östliche Richtung und 35 m südliche Rich-
tung,

im Süden durch die nördliche Straßenbegrenzungslinie der 
Bundesstraße 2, die südwestlichen Außenkanten 
des Bestandsgebäudes K30 (Pförtnergebäude) 
sowie die nördliche Straßenbegrenzungslinie der 
Planstraße 2 bis zur Planstraße 5,

im Westen  durch die westliche Straßenbegrenzungslinie der 
Planstraße 5, die nördliche Straßenbegrenzungs-
linie der Planstraße E sowie die westliche Straßen-
begrenzungslinie der Planstraße 1.

Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 171, 179 tlw., 181, 183 
tlw., 184, 186 tlw., 194 tlw., 198, 209, 210, 211, 212 tlw., 213, 
246, 247 tlw., 250 der Flur 5, Gemarkung Potsdam. Der Gel-
tungsbereich hat eine Größe von ca. 9,5 ha. Die Lage des Plan-
gebiets ist im beigefügten Kartenausschnitt dargestellt.

Ziel der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für eine zielgerichtete und geordnete städ-
tebauliche Entwicklung des östlichen zentralen Bereichs im 
Entwicklungsbereich Krampnitz mit den denkmalgeschützten 
Klinkerhöfen sowie Neubaupotentialen zu einem attraktiven 
Quartier mit Wohnen, Dienstleistungen, kulturellen und gewerb-
lichen Nutzungen sowie entsprechenden Grün- und Freiflächen. 
Vorgesehen sind Allgemeine Wohngebiete gemäß § 4 BauNVO 
und Urbane Gebiete gemäß § 6a BauNVO sowie öffentliche 
Grün- und Verkehrsflächen. In dem Bebauungsplan werden 
Aussagen zu den Auswirkungen der Planung auf den Natur-, 
Umwelt- und Artenschutz getroffen, unter anderem zu einem 
unterirdischen Fledermausersatzquartier in der öffentlichen 
Grünfläche. 

Die Änderungen der Planung betreffen bei gleichbleibenden 
Planungszielen insbesondere folgende Punkte:
– Änderung der Festsetzung von Urbanen Gebieten und All-

gemeinen Wohngebieten östlich der Planstraße 1
– Festsetzungen einer öffentlichen Grünfläche mit einem un-

terirdischen Fledermausersatzquartier 
– Änderung der Festsetzung von Flächen und Maßnahmen 

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

– Konkretisierung, Anpassung, Ergänzung der textlichen 
Festsetzungen

Erneut öffentlich ausgelegt wird der Entwurf des Bebauungsplans 
Nr. 141-4 mit der dazugehörigen Begründung. Weiterer Bestand-
teil der ausliegenden Unterlagen sind auch die wesentlichen, 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen und 
Dokumente. Diese umfassen den Umweltbericht als Bestand-
teil der Begründung, die vorliegenden floristisch-faunistischen 
Untersuchungen sowie bisher zu Umweltthemen abgegebenen 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit (Bürger), der Behörden und der 
sonstigen Träger öffentlicher Belange.

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar:

1. Zu Natura-2000-Gebieten
 Im Umweltbericht, in den Fachbeiträgen und in den fach-

behördlichen sowie sonstigen Stellungnahmen liegen Infor-
mationen zu Natura 2000-Gebieten zu folgenden Themen 
vor: 
– zur Lage des FFH- und SPA-Gebietes „Döberitzer 

Heide“ im Verhältnis zum Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans Nr. 141-4,

– zu den für ihre Erhaltungsziele maßgeblichen Bestand-
teile der benachbarten Natura 2000-Gebiete (FFH-Ge-
biete „Döberitzer Heide“ und „Sacrower See und Kö-
nigswald“),

– zur Prüfung möglicher planungsbedingter Auswirkun-
gen sowie zu Maßnahmen und Erfordernissen als Prä-
missen der Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung.

• Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung für den Entwick-
lungsbereich Krampnitz – Prüfung der Vereinbarkeit 
des geplanten Städtebaus mit den Erhaltungszielen 
der umgebenden Natura 2000-Gebiete, Fugmann Ja-
notta Partner, Berlin, 17.12.2021

2. Zu den Schutzgütern Fläche und Boden
 Im Umweltbericht, in den Fachbeiträgen und in den fach-

behördlichen sowie sonstigen Stellungnahmen liegen Infor-
mationen zu den Schutzgütern Fläche und Boden zu fol-
genden Themen vor: 
– zu den geplanten Baugebieten im Geltungsbereich des 

Bebauungsplans Nr. 141-4,
– zu den Bodeneigenschaften (Versickerungsfähigkeit) im 

Geltungsbereich,
– zu schädlichen Bodenveränderungen im Geltungsbe-

reich einschließlich des Umfangs an vorhandenen und 
planerisch ermöglichten Bodenversiegelungen,

– zur Reduzierung des Flächenverbrauchs und der Abfall-
vermeidung durch Wiedernutzung der historischen Ka-
sernenbauten,



8 Sonderamtsblatt Nr. 10/2022 der Landeshauptstadt Potsdam

– zu Maßnahmen des Bodenschutzes, einschließlich 
Maßnahmen zur Beseitigung von Bodenkontaminatio-
nen und zur Verringerung und zum Ausgleich der Ver-
siegelungen im Geltungsbereich.

• Entwicklungsbereich Krampnitz Potsdam – Zusam-
menfassung zur Beurteilung der Versickerungsverhält-
nisse Baugrunduntersuchung, Brandenburger Bau-
grundingenieure und Geotechniker (BBiG), Potsdam, 
15.11.2018

3. Zum Schutzgut Wasser
 Im Umweltbericht, in den Fachbeiträgen und in den fachbe-

hördlichen sowie sonstigen Stellungnahmen liegen Informa-
tionen zum Schutzgut Wasser zu folgenden Themen vor: 
– zur Grundwasserbeschaffenheit, Verschmutzungsge-

fahr des Grundwassers und zur Grundwasserneubil-
dung,

– zu einem den Änderungsbereich beeinflussenden 
Grundwasserschaden einschließlich Gefährdungsab-
schätzung,

– zu benachbarten Oberflächengewässern (Fahrländer 
See und Krampnitzsee),

– zum Hochwasserrisiko,
– zur Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung 

sowie zu Versickerungsmöglichkeiten und entspre-
chenden Maßnahmen.

• Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) für den 
Entwicklungsbereich Krampnitz – Prüfung der Verein-
barkeit des geplanten Städtebaus mit den Bewirtschaf-
tungszielen des Wasserhaushaltsgesetzes für Ober-
flächen- und Grundwasserkörper, Fugmann Janotta 
Partner, Berlin, 17.02.2022

• Zuarbeit zum Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL) für den Entwicklungsbereich Krampnitz, biota 
– Institut ökologische Forschung und Planung GmbH, 
Bützow, 08.06.2020 (Anlage zum Fachbeitrag WRRL)

• Erschließung des Entwicklungsbereiches Krampnitz, 
Regenwasser-Netzkonzeption, vorläufiger Schlussbe-
richt, arge Erschließungsplanung KRAMPNITZ, Pots-
dam, 16.08.2019

• Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt zum Be-
bauungsplan Nr. 141-4 vom 14.06.2018

4. Zu den Schutzgütern Klima/ Luft/ Lufthygiene/ Licht / Lärm
 Im Umweltbericht, in den Fachbeiträgen und in den fach-

behördlichen Stellungnahmen liegen Informationen zum 
Schutzgut Klima/Luft zu folgenden Themen vor: 
– zur klimaökologischen Situation im Änderungsbereich 

und zu den Klimafunktionen der angrenzenden Freiflä-
chen,

– zu den mikroklimatischen und lufthygienischen Auswir-
kungen der Planung,

– zu klimawirksamen Anpassungsmaßnahmen.

5. Zum Schutzgut Mensch, Bevölkerung, menschliche Ge-
sundheit und Erholung

 Im Umweltbericht, in den Fachbeiträgen und in den fachbe-
hördlichen sowie sonstigen Stellungnahmen liegen Informa-
tionen zum Schutzgut Mensch zu folgenden Themen vor:
– zur geplanten Bevölkerungsentwicklung am Wohn-

standort Kaserne Krampnitz,
– zur Anfälligkeit des Änderungsbereichs für schwere 

Unfälle und Katastrophen,
– zum Umgang mit schädlichen Bodenveränderungen 

und Grundwasserbelastungen,
– zu Lärmbelastungen der geplanten Wohnbauflächen 

durch Verkehrslärm und Schießlärm vom benachbar-
ten Standortübungsplatz der Bundeswehr sowie zu 
Schallschutzmaßnahmen,

– zur klimatischen und lufthygienischen Belastung der 
geplanten Wohnquartiere und zu Maßnahmen der Ver-
meidung und Reduzierung nachteiliger Auswirkungen,

– zum Erholungswert und zur Zugänglichkeit der Land-
schaft sowie zur wohnungsnahen Freiraumversorgung, 
einschließlich der entsprechenden Maßnahmen und 
Erfordernisse innerhalb und außerhalb des Änderungs-
bereichs.

• Schalltechnische Untersuchung „Entwicklungsbereich 
Krampnitz“ – 2. Überarbeitung, KSZ Ingenieurbüro 
GmbH, Berlin, 02. März 2020

• Ergänzung zur Schalltechnische Untersuchung „Ent-
wicklungsbereich Krampnitz“ – 2. Überarbeitung, KSZ 
Ingenieurbüro GmbH, Berlin, 03. Mai 2021 

• Vorinformation Ergebnisse Messung von Schießgeräu-
schen, Überwachungsmessungen der Bundeswehr, 
KSZ Ingenieurbüro GmbH, Berlin, 23. April 2018

• Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt zum Be-
bauungsplan Nr. 141-4 vom 14.06.2018

6. Zu den Schutzgütern Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt
 Im Umweltbericht, den Fachbeiträgen und in den fachbe-

hördlichen sowie sonstigen Stellungnahmen liegen Informa-
tionen zum Schutzgut Pflanzen zu folgenden Themen vor: 
– zu den Habitatstrukturen im Änderungsbereich und zu 

den planungsrelevanten Tierartengruppen (Brutvögel, 
Fledermäuse, Reptilien, Amphibien, Heuschrecken, Li-
bellen, Tagfalter, xylobionte Käferarten (Heldbock und 
Eremit), Waldameisen) und deren Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten,

– zum Vegetationsbestand, einschließlich Wald, Einzel-
bäumen und Alleen sowie zur Vegetationsentwicklung,

– zu den vorkommenden Biotoptypen,
– zur Entwicklung der Biodiversität und des Biotopwer-

tes im Änderungsbereich durch bau-, anlagen- und be-
triebsbedingte Einflüsse,

– zu Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verrin-
gerung und zum Ausgleich nachteiliger schutzgutbe-
zogener Umweltauswirkungen, einschließlich solcher 
Maßnahmen außerhalb des Änderungsbereiches.

• Entwicklungsbereich Krampnitz – Leben im Potsda-
mer Seenland – Biotopkartierung, Natur+Text GmbH, 
Rangsdorf, November 2014, ergänzt 2016 und 2019

• Die Avifauna des Entwicklungsbereichs ehemalige 
Kaserne Krampnitz der Stadt Potsdam im Jahr 2019, 
Jens Scharon, Berlin, September 2019, ergänzt Januar 
2020

• Faunistische Standortuntersuchung zur Fledermaus-
fauna im Bereich der „ehemaligen Kaserne“ in Kram-
pnitz 2019, Tobias Teige, Berlin, 25. Oktober 2019

• Artenschutzrechtliches Ersatzkonzept Fledermäuse 
für den gesamten Entwicklungsbereich Krampnitz, 
ANUVA Stadt- und Umweltplanung GmbH, Nürnberg, 
25.08.2020, zuletzt aktualisiert 07.09.2020

• Die Lurche Amphibia und Kriechtiere Reptilia im Ent-
wicklungsbereich ehemalige Kaserne Krampnitz der 
Stadt Potsdam, Jens Scharon, Berlin, September 
2014

• Erfassung der Amphibien im Entwicklungsbereich der 
ehemaligen Kaserne Krampnitz der Stadt Potsdam im 
Jahr 2019, Jens Scharon, Berlin, September 2019

• Überprüfung von drei Teilflächen bezüglich des Vorkom-
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mens der streng geschützten Zauneidechse Lacerta 
agilis 2019 sowie Ergebnisse laufender Umsetzungs-
maßnahmen auf dem Gelände der Kaserne Krampnitz 
in Potsdam, Jens Scharon, Berlin, 14.01.2020 

• Artenschutzfachliche Untersuchung zum Vorkommen 
der xylobionten Käferarten Cerambyx cerdo und Os-
moderma eremita im Entwicklungsgebiet Krampnitz 
(Potsdam), Dr. Ingo Scheffler, Potsdam, 1. Juli 2019

• Heuschrecken, Tagfalter, Libellen – Faunistische Kartie-
rungen 2014, BIOM, Jarmshagen, 24. Oktober 2014

• Entwicklung des ehemaligen Kasernengeländes in 
Potsdam Krampnitz Kartierung geschützter Waldamei-
sen (Formica spec.), Nagola Re GmbH, Jänschwalde, 
17.10.2019

• Ausgleichskonzeption zum Artenschutz – Deponie 
Golm, Fugmann Janotta Partner mit Jens Scharon, 
Berlin, Dezember 2018

• Ausgleichskonzept zum Artenschutz – Deponie Golm, 
Ergänzung Heidelerche, Anlage zum Ausgleichskon-
zept – Deponie Golm, Fugmann Janotta Partner, Berlin, 
März 2021

• Artenschutzrechtliche Eingriffsfolgenabschätzung Ent-
wicklungsbereich Krampnitz – Ermittlung des Aus-
gleichserfordernisses für besonders und streng ge-
schützte Arten auf dem ehemaligen Kasernenstandort 
Krampnitz (Potsdam), Neufassung, Fugmann Janotta 
Partner, Berlin, Dezember 2021

• Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung für den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans Nr. 141-4 „Entwicklungs-
bereich Krampnitz – Klinkerhöfe Ost“, März 2022

• Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde, Lan-
deshauptstadt Potsdam zum Bebauungsplan Nr. 141-
4 vom 11.06.2018

• Stellungnahme des Landesbüros der anerkannten Na-
turschutzverbände unter anderem zum Bebauungs-
plan Nr. 141-4 vom 13.06.2018

7. Zum Schutzgut Orts- und Landschaftsbild
 Im Umweltbericht, in den Fachbeiträgen und in den fach-

behördlichen sowie sonstigen Stellungnahmen liegen Infor-
mationen zum Schutzgut Landschaft zu folgenden Themen 
vor: 
– zum bestehenden Orts- und Landschaftsbild, ein-

schließlich zu bestehenden Beeinträchtigungen, sowie 
zu den voraussichtlichen Auswirkungen der Planung,

– zu Maßnahmen der Erhaltung orts-/ landschaftsbild-
prägender Gehölze und der randlichen Eingrünung der 
Bauflächen sowie zu anderen gestalterischen Maßnah-
men.

• Bewertung des Landschaftsbildes im Geltungsbereich 
des Bebauungsplans Nr. 141-4 „Entwicklungsbereich 
Krampnitz – Klinkerhöfe Ost“, März 2022

8. Zum Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter
 Im Umweltbericht, in den Fachbeiträgen und in den fach-

behördlichen sowie sonstigen Stellungnahmen liegen Infor-
mationen zum Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter zu 
folgenden Themen vor: 
– zu den bekannten Bau- und Bodendenkmalen und zu 

den planungsbedingten Auswirkungen auf die Schutz-
gegenstände,

– zu Maßnahmen und Erfordernissen des Denkmal-
schutzes, einschließlich des denkmalrechtlichen Um-
gebungsschutzes,

– zum Sachgut Wald, einschließlich Angaben zur forst-
wirtschaftlichen Bedeutung der Bestände im Ände-

rungsbereich und zum erforderlichen Waldausgleich.
• Umweltverträglichkeitsprüfung Waldumwandlung im 

Entwicklungsbereich Krampnitz, Fugmann Janotta 
Partner, Berlin, Juni 2021

• Forstrechtliche Genehmigung zur dauerhaften Um-
wandlung von Wald in eine andere Nutzungsart gemäß 
§ 8 LWaldG, Bescheid LFB 15.02.-7020-5/36/18/Kra/
Fal vom Landesbetrieb Forst Brandenburg, Oberförs-
terei Potsdam vom 16.04.2019 für die Bebauungsplä-
ne Nr. 141-1, Nr. 141-4 und Nr. 141-5A

• Stellungnahme des Brandenburgischen Landesamtes 
für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuse-
um, Abt. Bau- und Kunstdenkmalpflege zum Bebau-
ungsplan Nr. 141-4 vom 08.06.2018

• Stellungnahme des Brandenburgischen Landesamtes 
für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmu-
seum, Abt. Bodendenkmalpflege / Archäologisches 
Landesmuseum zum Bebauungsplan Nr. 141-4 vom 
15.05.2018

• Stellungnahme des Bereichs Untere Denkmalschutz-
behörde, Landeshauptstadt Potsdam zum Bebau-
ungsplan Nr. 141-4 vom 14.06.2018

• Stellungnahme des Landesbetriebs Forst Brandenburg 
zum Bebauungsplan Nr. 141-4 vom 06.08.2018

9. Zum Wirkungsgefüge zwischen den Schutzgütern
 Im Umweltbericht, in den Fachbeiträgen und in den fach-

behördlichen sowie sonstigen Stellungnahmen finden sich 
Informationen zum Wirkungsgefüge zwischen den Schutz-
gütern bezüglich folgender Themen:
– zu den wesentlichen Verlagerungseffekten zwischen 

den Schutzgütern,
– zu den voraussichtlichen umweltbezogenen Auswir-

kungen durch die über den Änderungsbereich hinaus-
reichende Gesamtentwicklung der Kaserne Krampnitz, 
insbesondere Auswirkungen durch die verkehrliche Er-
schließung.

10. Zum Städtebau und Verkehr
 In der Begründung, im Umweltbericht und in den Fachbei-

trägen finden sich Informationen zu den Themen Städtebau 
und Verkehr. Dazu liegen die folgenden Fachgutachten vor: 
• STADTQUARTIER POTSDAM-KRAMPNITZ – städte-

baulich-landschaftsplanerische Masterplanung, Mach-
leidt Städtebau + Stadtplanung, SINAI Gesellschaft 
von Landschaftsarchitekten mbH, SHP Ingenieure, 
winkelmüller.architekten, p.a. performative-architektur, 
Berlin, April 2019

• Verkehrswirkungsanalyse für den Entwicklungsbereich 
Krampnitz in Potsdam, brenner BERNARD ingenieure 
GmbH, Berlin, 02.06.2020

• Lufthygienische Untersuchung zu den Veränderungen 
der Luftschadstoffbelastungen für den Entwicklungs-
bereich Krampnitz, Hoffmann-Leichter Ingenieurgesell-
schaft mbH, Berlin, 25.02.2021

• Geplante Erschließung des Entwicklungsgebietes 
Krampnitz im Busvorlauf, Landeshauptstadt Potsdam, 
Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft 
und Umwelt, Potsdam, 11.05.2021

• Geplante Erschließung des Entwicklungsgebietes 
Krampnitz durch den Radverkehr, Landeshauptstadt 
Potsdam, Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bauen, 
Wirtschaft und Umwelt, Potsdam, 11.05.2021

• Verkehrsplanung ÖPNV Angebotskonzept   Krampnitz, 
ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH, Potsdam, 
20.09.2020
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• Krampnitz – Busvorlaufbetrieb Leistungsfähigkeitsbe-
trachtung Straßennetz, W&K Ingenieurgesellschaft für 
Verkehr und Infrastruktur mbH, Potsdam, 14.04.2021

• Sicherstellung einer attraktiven Anbindung des Ent-
wicklungsgebietes Krampnitz im Rahmen des Busvor-
laufbetriebes, Schreiben der ViP Verkehrsbetrieb Pots-
dam GmbH an die Landeshauptstadt Potsdam vom 
07.05.2021

Die erneute öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebau-
ungsplans Nr. 141-4 „Entwicklungsbereich Krampnitz – Klinker-
höfe Ost“ mit der Begründung einschließlich Umweltbericht und 
den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen findet gemäß 
§ 3 Abs. 2 in Verbindung mit § 4a Abs. 3 Sätze 1 bis 3 BauGB 
statt:

vom 25.04. bis einschließlich 27.05.2022

Nach § 3 Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) kann die öf-
fentliche Auslegung durch eine Veröffentlichung im Internet er-
setzt werden. 
Die Unterlagen, die Gegenstand der öffentlichen Auslegung 
sind, können während des o. g. Zeitraums unter
http://www.potsdam.de/beteiligung sowie unter
http://blp.brandenburg.de eingesehen werden. 
Als zusätzliches Informationsangebot können die Unterlagen bei 
der Landeshauptstadt Potsdam, Hegelallee 6-10, Haus 1 nach 
Anmeldung eingesehen werden.

Die Möglichkeit der Einsichtnahme, der konkreten räumlichen 
Bedingungen und etwaigen persönlichen Rücksprachen für die 
öffentliche Auslegung des vorliegenden Plans sind abhängig 
vom weiteren Verlauf der Pandemie und der Infektionszahlen. 
Die Einzelheiten werden auf Nachfrage telefonisch oder per Mail 
mitgeteilt.

Informationen: Frau Kunert  Tel.: 0331 289-3249
  Frau Jahn  Tel.: 0331 289-2530

  Bereich Stadtraum Nord
  stadtraum-nord@rathaus.potsdam.de
  dienstags 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
  13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
  (außerhalb dieser Zeiten nur nach
  telefonischer Vereinbarung)

Abhängig von der Infektionslage in Potsdam gelten auch für eine 
Einsichtnahme vor Ort bestimmte Regelungen für den Aufent-
halt im öffentlichen Raum und für das Betreten von Verwaltungs-
gebäuden (Hygiene- und Abstandsregelungen, Tragepflichten 
eines Mund-Nasen-Schutzes). Dazu zählen die Maßgaben der 

geltenden SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung des Landes 
Brandenburg sowie geltende Allgemeinverfügungen der Lan-
deshauptstadt Potsdam.
Es wird aber darum gebeten, die Möglichkeit der Einsichtnahme 
über das Internet auf der Seite der Landeshauptstadt oder der 
Seite des Landesportals (siehe oben) zu nutzen und von einem 
persönlichen Besuch abzusehen. Nachfragen sind auch telefo-
nisch und per E-Mail möglich.

Es werden gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 in Verbindung 
mit § 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB folgende Hinweise gegeben:

Die der Planung zugrundeliegenden DIN-Vorschriften und/oder 
das Farbspektrum können bei der Landeshauptstadt Potsdam 
im Fachbereich Stadtplanung, Hegelallee 6-10 Haus 1, 14467 
Potsdam, während der Dienststunden eingesehen werden.
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgege-
ben werden, soweit sie sich auf die Änderungen des Bebau-
ungsplanentwurfs beziehen. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 

Es wird darum gebeten, Stellungnahmen ausschließlich auf 
dem schriftlichen Weg postalisch (Landeshauptstadt Pots-
dam, Friedrich-Ebert-Straße 79/81, 14469 Potsdam) oder per 
Mail (stadtraum-nord@rathaus.potsdam.de) oder per Fax (0331 
289-842581) einzureichen.

Hinweise zum Datenschutz: Im Rahmen der Beteiligung wer-
den personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet. Die 
Datenverarbeitung erfolgt auf der rechtlichen Grundlage des § 3 
BauGB in Verbindung mit Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe e DSGVO 
und § 5 Abs. 1 BbgDSG. Die Daten werden benötigt, um den 
Umfang Ihrer Betroffenheit oder Ihr sonstiges Interesse hinsicht-
lich des Bauleitplanverfahrens beurteilen zu können. Die Daten 
werden darüber hinaus verwendet, um Sie über das Ergeb-
nis der Prüfung und dessen Berücksichtigung zu informieren. 
Es besteht die Möglichkeit, eine Stellungnahme ohne die An-
gaben personenbezogener Daten abzugeben. In diesem Fall 
kann jedoch keine Mitteilung an Sie erfolgen. Alle vollständigen 
Informationen über die Datenverarbeitung im Rahmen der Be-
teiligung der Öffentlichkeit gemäß Artikel 13 und 14 der Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) finden Sie unter
https://www.potsdam.de/kategorie/beteiligung-der-bauleitplanung.

Potsdam, den 30. März 2022

Mike Schubert
Oberbürgermeister
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